
Bekanntmachung 

des Amtes Geest und Marsch Südholstein  

für die Gemeinde Haselau 

 

 

Genehmigung der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-

meinde Haselau 

 

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-

Holstein hat die von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 02.03.2023 beschlos-

sene 9. Änderung des Bebauungsplan Nr. 2 B der Gemeinde Haselau für das Gebiet 

nördlich der Landestraße 261(Altendeicher Chaussee) und östlich Sperrwerkstraße 

mit Bescheid vom 07.08.2023 Az.: IV 526-63237/2023 nach § 6 Abs. 1 BauGB geneh-

migt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Alle Interessierten können die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes, die Begrün-

dung und die zusammenfassende Erklärung in der Amtsverwaltung Geest und Marsch 

Südholstein, Fachbereich Bauen und Liegenschaften, 1. OG, Wedeler Chaussee 21, 

25492 Heist während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über 

den Inhalt Auskunft erhalten. Ergänzend sind diese Dokumente ins Internet eingestellt 

unter der Adresse „www.amt-gums.de“.  

 

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften wer-

den unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 

schriftlich gegenüber dem Amt / der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Das-

selbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwä-

gungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-

gründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

 

Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landes-
rechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebau-
ungsplan Satzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber dem Amt/der Gemeinde unter Bezeichnung der verletz-
ten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden 
ist. 
 

Diese Bekanntmachung samt der zugehörigen Planunterlagen kann zusätzlich ab dem 
08.09.2023 auf der Homepage des Amtes Geest und Marsch Südholstein unter 
www.amt-gums.de abgerufen werden. 
 
Heist, den 30.08.2023 

Amt Geest und Marsch Südholstein 

Der Amtsdirektor 

 

 

gez. Wulff 

http://www.amt-gums.de/

